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Einleitung

Die Dezentrierung der Demokratien

Die Bestätigung der Regierenden durch das Volk gilt uns als das
Hauptmerkmal einer Demokratie. Dass alle legitime Macht vom Volk
ausgeht, ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Niemand würde
dies in Frage stellen oder auch nur hinterfragen. »Die Souveränität ist
unteilbar«, resümierte im 19. Jahrhundert ein großer französischer Re-
publikaner. »Wir müssen uns entscheiden zwischen dem Wahl- und
dem Erbprinzip. Die Herrschaft muss sich durch den freien Willens-
ausdruck aller legitimieren oder durch den angeblichen Willen Gottes.
Das Volk oder der Papst! Ihr habt die Wahl.«1 Die Antwort auf diese
Frage bedurfte keiner Argumentation. So ist es bis heute geblieben. In
der Aussage steckt allerdings eine wichtige Extrapolation: die prakti-
sche Gleichsetzung des Gemeinwillens mit dem Mehrheitsentscheid.
Darüber wurde aber kaum diskutiert. Auch die Tatsache, dass das
Mehrheitsvotum der Macht ihre Legitimität verleiht, wurde allgemein
als ein Verfahren anerkannt, das dem Wesen der Demokratie ent-
spricht. Eine so definierte Legitimität hat sich zunächst ganz natürlich
als Bruch mit einer alten Welt durchgesetzt, in der Minderheiten die
Gesetze diktierten. Man musste sich nur auf die »große« oder »über-
wältigende Mehrheit« berufen, um gegenüber dem eindeutig partiku-
laren Willen despotischer oder aristokratischer Regime die Rechte der
Menge einzufordern. Es ging vor allem um die Betonung des Unter-
schieds zwischen dem Ursprung der Macht und den Grundlagen poli-
tischer Verantwortlichkeit. Vor diesem Hintergrund wurde dann das
Mehrheitsprinzip in seinem engeren, prozeduralen Sinn anerkannt.
»Das Gesetz der Mehrheit«, heißt es in klassischer Formulierung, »ist
eine jener einfachen Ideen, die sofort verständlich sind; es ist dadurch
gekennzeichnet, dass es niemanden begünstigt und alle Wähler auf
eine Stufe stellt.«2

1 Blanc, »Réforme électorale«, S. 308.
2 Esmein, Éléments de droit constitutionnel français, S. 330.
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Die Gründungsfiktionen

Der Übergang von der Feier des Volkes oder der Nation (als Einheit)
zum Mehrheitsprinzip ist aber nicht selbstverständlich, weil es sich
dabei um zwei verschiedene Ebenen handelt. Auf der einen geht es um
die allgemeine – wenn man so will philosophische – Affirmation eines
politischen Subjekts, auf der anderen um die Einführung eines prag-
matischen Wahlverfahrens. In der demokratischen Wahl wird also ein
Prinzip der Rechtfertigung mit einer Methode der Entscheidungsfin-
dung vermischt. Dass diese beiden Elemente immer unhinterfragt
gleichgesetzt wurden, verdeckte ihren latenten Widerspruch. Denn sie
sind nicht derselben Natur. Als Verfahren leuchtet der Mehrheitsge-
danke durchaus ein, nicht aber soziologisch. In diesem Falle bekommt
er zwangsläufig eine arithmetische Dimension: Er bezeichnet immer
nur einen – und sei es auch den überwiegenden – Teil des Volkes. Die
Rechtfertigung der Macht durch die Wahlurnen hat sich aber implizit
stets auf die Idee eines allgemeinen Willens und damit eines Volkes be-
zogen, das für die Gesellschaft als Ganzes steht. Diese soziologische
Sicht wurde kontinuierlich durch das moralische Gleichheitspostulat
und durch die juristische Forderung untermauert, die Rechte aller und
den besonderen Wert jedes Mitglieds der Gesellschaft zu achten. Was
der Demokratie von Anfang an zugrunde lag, ist also das Ideal der
Einstimmigkeit: Demokratisch ist ganz allgemein das, was Ausdruck
der Allgemeinheit ist. Man hat aber so getan, als ob die Mehrzahl für
die Gesamtheit stünde, als ob dies eine annehmbare Form sei, einem
weitaus höheren Anspruch zu genügen. Zu dieser ersten Gleichset-
zung gesellt sich eine zweite: die Gleichsetzung der Art einer Regie-
rung mit den Bedingungen ihrer Einsetzung. Der Teil steht für das
Ganze, und der Moment der Wahlen steht für die Dauer des Mandats:
Auf diesen zwei Grundannahmen wurde die Legitimität der Demo-
kratie begründet.

Das Problem ist, dass sich diese doppelte Gründungsfiktion zuneh-
mend als Ausdruck einer untragbaren Unwahrheit offenbarte. So tra-
ten schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich das allgemeine
(männliche) Wahlrecht in Europa gerade durchzusetzen begann, über-
all Anzeichen einer ersten Desillusionierung auf. Das von den Libe-
ralen anfangs so gefürchtete Gespenst einer Herrschaft der Massen
wurde bald von der ernüchterten Feststellung verdrängt, dass die neuen
politischen Systeme aus der Enge ihres Tagesgeschäfts kaum herauska-
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men. Begriffe wie »Volk« und »Nation«, die nicht aufgehört hatten,
die Erwartungen und Phantasien zu beflügeln, verloren sich nun in
den Winkelzügen parteipolitischer Agitation und Klientelpolitik. Das
Parteiensystem, dessen Existenz und Funktion keiner der frühen De-
mokratietheoretiker vorhergesehen hatte, etablierte sich in dieser Zeit
als das eigentliche Kernstück des politischen Lebens, begleitet von der
Herrschaft persönlicher Rivalitäten und Cliquen. Das Parlament wie-
derum, seit jeher Inbegriff für den Geist und die Gestalt des repräsen-
tativen Regierungssystems, verlor seine zentrale Bedeutung und sah
sich einem Funktionswandel ausgesetzt. Die ursprüngliche Idee eines
Forums der öffentlichen Meinung, auf dem man seine Stimme in der
Diskussion über das Gemeinwohl erhebt, wurde zu einem System von
Absprachen im Dienste partikularer Interessen. Die Wahlen mobili-
sierten zwar weiterhin die gesellschaftlichen Kräfte und brachten
brennende Fragen zur Sprache. Sie waren aber nicht mehr jene Feier
der Staatsbürgerschaft, die den ursprünglichen Horizont des allgemei-
nen Wahlrechts bestimmt hatte. In diesem gesamten Zeitraum der
Jahre 1890–1920, in dem eine Flut von Schriften die »Krise der Demo-
kratie« beschwor, büßte die Vorstellung, dass das Mehrheitswahlsys-
tem dem gesellschaftlichen Nutzen dient, jede Glaubwürdigkeit ein.
Die parlamentarische Welt schien eher von der Logik der Partikularis-
men als von den Bedürfnissen der Allgemeinheit beherrscht. Das Prin-
zip der politischen Ämterwahl stellte zwar nach wie vor einen unhin-
tergehbaren Verfahrenshorizont dar. Man glaubte aber nicht mehr
daran, dass sich seine Tugenden von selbst entfalten.

Die doppelte Legitimität: Entstehung und Verfall
eines Systems

Angesichts dieser als tiefe Verunsicherung erlebten Entwicklung ver-
suchte man in den Jahren 1890–1920, in die auch der Erste Weltkrieg fiel,
den ursprünglichen Inhalt des demokratischen Ideals wiederzufinden.
Es werden bekanntlich die extremsten Wege erkundet, die zeitweilig
sogar den Totalitarismus zum Ideal des Gemeinwohls erheben. Auf
dezentere Weise sollte in diesem Brodeln aber auch das entstehen, was
die demokratischen Systeme von Grund auf verändert hat: eine wirk-
liche administrative Gewalt. Tatsächlich bildet sich in dieser Periode
überall ein stärkerer und organisierterer Staat heraus. Wichtig ist, dass
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sich seine Entwicklung untrennbar mit der Erneuerung seiner Prin-
zipien verband. Der »Verwaltungsapparat« als solcher sollte eine Kraft
darstellen, die mit der Realisierung des Gemeinwohls gleichgesetzt
wurde. Der öffentliche Dienst in Frankreich und die rationelle Admi-
nistration in den Vereinigten Staaten fungierten als die zwei Haupt-
modelle, um dieses Ziel zu verwirklichen. Einerseits die Vision eines
Korporatismus des Allgemeinen, der die Beamten strukturell zur Iden-
tifikation mit ihrer Aufgabe anhielt, zum »Interesse an interesseloser
Pflichterfüllung«, andererseits der Versuch, die Allgemeinheit in den
Tugenden der wissenschaftlichen Verwaltung zu finden. Wiederbelebt
und in die demokratische Welt integriert wurden damit die alten Ideale
der rationalen Regierung und der positiven Politik, die von der Auf-
klärung bis hin zu Comte gefordert hatten, das Gemeinwohl unabhän-
gig von den Parteiinteressen zu realisieren.

Es ging darum, das problematische Projekt des einheitlichen Wil-
lensausdrucks durch eine realistischere und objektivere Form der
Herstellung gesellschaftlicher Allgemeinheit zu korrigieren. Dieses
Unternehmen begann damals zumindest partiell Gestalt anzunehmen.
Ohne dass die Dinge je vollständig auf den Begriff gebracht wurden,
beruhten die demokratischen Systeme mehr und mehr auf zwei Säu-
len: allgemeinen Wahlen und öffentlichem Dienst. Letzterer war nicht
mehr nur bloßer Transmissionsriemen politischer Macht, sondern er-
langte eine auf Kompetenz beruhende Autonomie. Der durch das
Stimmrecht anerkannten Gleichheit des Willensausdrucks entsprach
damit das Prinzip einer Gleichheit des Zugangs zu öffentlichen Äm-
tern. Zwei parallele »Prüfungen« dienten simultan der Ernennung de-
rer, die man als die Vertreter – oder Interpreten – der Allgemeinheit
bezeichnen konnte: die politische Wahl und der Wettbewerb (das
Examen). Die Wahl als »subjektive« Auswahl, geleitet vom System der
Meinungen und Interessen, der Wettbewerb als »objektive« Auslese
der Fähigsten. Im Falle Frankreichs verknüpften diese zwei Dimensio-
nen des »Allerheiligsten« von allgemeinen Wahlen und öffentlichem
Dienst ihre jeweiligen Werte explizit in der republikanischen Ideolo-
gie. Die »Jakobiner der Exzellenz« aus der Verwaltungsspitze verkör-
perten sie ebenso wie die Volksvertreter. Neben der Legitimität der
Einsetzung – der Anerkennung durch das Wählervotum – trat damit
eine zweite Auffassung demokratischer Legitimität auf den Plan: die
der Identifikation mit der Allgemeinheit. Sie trug entscheidend dazu
bei, die geschwächte elektorale Legitimität zu kompensieren. Die bei-
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den Hauptformen der Konzeption von Legitimität gingen auf diese
Weise eine Verbindung ein: die Legitimität durch gesellschaftliche An-
erkennung einer Regierungsgewalt und die Legitimität durch Identi-
fikation mit Normen oder Werten. Diese zwei sich überkreuzenden
Formen von Legitimität – die prozedurale und die substantielle – ver-
liehen den demokratischen Systemen seit Beginn des 20. Jahrhunderts
ein gewisses Fundament. In den 1980er Jahren begann sich dieses Blatt
zu wenden.

Die Legitimation durch die Wahlurnen ging erstens zurück, weil
sich die Funktion der Wahlen relativierte und entsakralisierte. Im
»klassischen« Zeitalter des repräsentativen Systems galt sie als un-
bestrittenes Mandat dafür, die Regierungsgewalt anschließend »frei«
auszuüben. Man ging davon aus, dass die künftige Politik bereits in
der Wahlentscheidung enthalten war, einfach deshalb, weil man diese
in einem überschaubaren Rahmen traf, strukturiert durch diszipli-
nierte Organisationen mit klar definierten Programmen und eindeutig
ausgewiesenen Fronten. Das ist heute nicht mehr der Fall. Die Wahlen
haben inzwischen eine begrenztere Funktion: Sie stehen nur noch für
eine bestimmte Form, die Regierenden zu berufen, und legitimieren
nicht mehr a priori die später betriebene Politik. Andererseits verän-
dert sich die Bedeutung des Mehrheitsbegriffs. Er mag zwar rechtlich,
politisch und parlamentarisch wohldefiniert sein, ist es aber weit we-
niger in soziologischer Hinsicht. Das Interesse der Mehrzahl lässt sich
nicht mehr einfach mit dem der Mehrheit gleichsetzen. Das »Volk«
versteht sich nicht mehr als homogene Masse, sondern erlebt sich
in der Abfolge besonderer Geschichten, der Summierung spezifischer
Situationen. Die heutigen Gesellschaften definieren sich zunehmend
über den Begriff der Minderheit. Die Minderheit ist nicht mehr der
»kleinere Teil« (der sich dem »größeren Teil« fügt); sie wird zu einer
der vielfältig gebrochenen Widerspiegelungen gesellschaftlicher Tota-
lität. Mittlerweile stellt die Gesellschaft sich in Form einer ungeheuren
Vielfalt von Minderheitssituationen dar. »Volk« wird damit auch zum
Plural von »Minderheit«.

Die administrative Gewalt wiederum wurde stark delegitimiert. Die
neoliberale Rhetorik trug ihren Teil dazu bei, indem sie die staatliche
Autorität schwächte und den Markt zum neuen Stifter des Gemein-
wohls erhob. Das heißt konkret, dass die neuen Organisationsformen
des öffentlichen Dienstes (das New Public Management) vor allem
Methoden einführten, die das klassische Bild des Beamten als berufe-
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ner Diener des Gemeinwohls entwertet haben. Das hohe Beamten-
tum war von dieser Entwicklung am stärksten betroffen, weil es in
einer offeneren und unübersichtlicheren Welt keine zukunftsweisende
Kraft mehr zu verkörpern scheint (und aufgrund der sich vergrößern-
den Einkommensschere im Verhältnis zum privaten Sektor auch unter
einer massiven Abwanderung der Eliten aus dem Verwaltungsdienst
leidet). Zudem ist die Anerkennung einer Technokratie, die sich mit
den Tugenden von Rationalität und Unparteilichkeit schmückt, in
einer aufgeklärten, informierten Gesellschaft nicht mehr selbstver-
ständlich. Der alte Stil der »fürsorglichen« Politik, die über einer für
unmündig gehaltenen Gesellschaft schwebt, wird wirtschaftlich so in-
effektiv wie soziologisch inakzeptabel. So wurde die administrative
Gewalt der moralischen und professionellen Elemente beraubt, mit
denen sie sich einst durchgesetzt hatte. Ihr Legitimitätsverlust gesellt
sich also zu dem der elektoral-repräsentativen Sphäre hinzu.

Die neue Ära der Legitimität

Die Erosion des alten Systems doppelter Legitimität und die Verän-
derungen, die sie seit den 1980er Jahren sowohl hervorgerufen wie
auch begleitet haben, hinterließen kein bloßes Vakuum. Es gab zwar
ein spürbares Gefühl des Verlusts oder sogar Zerfalls, aber auch so
etwas wie eine stillschweigende Umstrukturierung. Zunächst traten
neue Erwartungen seitens der Bürger auf. Der Wunsch nach einem
Staat, der dem Gemeinwohl dient, hat sich in einer ganz neuen Sprache
und neuen Orientierungen ausgedrückt. Begriffe wie Unparteilich-
keit, Pluralität, Mitgefühl oder Bürgernähe brachten ein neues Ver-
ständnis demokratischer Allgemeinheit und damit der Motive und
Formen von Legitimität zum Ausdruck. Parallel dazu erlebten Insti-
tutionen wie die unabhängigen Behörden oder die Verfassungsgerichte
einen beträchtlichen Zuwachs, auch an Funktionen. Eine andere Form
des Regierens scheint sich schließlich in der zunehmenden Bedeutung
des Bildes und der Kommunikation abzuzeichnen. All das umreißt
eine stark kontrastierende Landschaft, die es in ihrer Konsistenz und
Entwicklung zu erfassen gilt. Wir müssen sie also beschreiben und da-
rüber hinaus versuchen, die Begriffe herauszuarbeiten, die diese auf-
kommenden Strukturen verständlich machen, und mehr noch die
neuen Demokratieformen darstellen, in deren Richtung sie sich ent-
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wickeln könnten. Bei allem Bemühen um eine Beschreibung der Er-
fahrungen und Diskurse, bei aller Aufmerksamkeit für ihre Unge-
reimtheiten, Fragwürdigkeiten oder sogar Gefahren gilt es also die
Idealtypen zu konstruieren, mit denen der adäquate Umgang mit die-
sen neuen Strukturen vorstellbar wird. Nichts scheint bereits entschie-
den zu sein. Noch mischen sich die Umrisse neuer Möglichkeiten mit
dem Aufbrechen bedrohlicher Pathologien.

Die Wende der 1980er Jahre ist vor allem durch eine latente Refor-
mulierung der Termini gekennzeichnet, in denen der demokratische
Imperativ des Ausdrucks gesellschaftlicher Allgemeinheit begriffen
wird. Um diese Entwicklung einschätzen zu können, müssen wir
von den bislang herrschenden Auffassungen dieser Allgemeinheit
ausgehen. Im allgemeinen Wahlrecht wird sie kumulativ definiert:
Der allgemeine Wille kommt durch die Masse der Staatsbürger und
Wähler zum Ausdruck. Der öffentliche Dienst wiederum bezieht sich
auf die Vorstellung einer objektiven Allgemeinheit: Die öffentliche
Vernunft oder das Gemeinwohl fällt hier in gewisser Weise mit den
Strukturen des republikanischen Staates zusammen. In beiden Varian-
ten kann die Allgemeinheit angemessen und positiv verkörpert wer-
den. Dem spürbaren Niedergang dieser zwei Konzepte entsprechend
lassen sich drei andere, indirektere Formen ausmachen, dem Ziel der
Konstitution einer Macht gesellschaftlicher Allgemeinheit näherzu-
kommen:

– Die Herstellung der Allgemeinheit durch Transzendenz gegen-
über Partikularitäten, durch überlegte und organisierte Distanz gegen-
über den in einer bestimmten Frage involvierten Parteien. Sie definiert
eine Macht, die sich als Leerstelle begreift. Die Allgemeinheit einer In-
stitution wird in diesem Falle dadurch konstituiert, dass niemand sie
vereinnahmen kann. Hier handelt es sich um eine negative Allgemein-
heit. Sie ist sowohl durch eine Struktur bedingt, auf der sie beruht (ihre
Unabhängigkeit), wie auch durch ein Verhalten (Aufrechterhaltung
von Ausgewogenheit oder Distanz). Sie definiert die Stellung von In-
stitutionen als Aufsichts- oder Regulierungsbehörden und unterschei-
det diese in erster Linie von einer gewählten Regierungsgewalt.

– Die Herstellung der Allgemeinheit durch Pluralisierung der Aus-
drucksformen gesellschaftlicher Souveränität. Sie soll mehr Demokra-
tie schaffen, indem sie deren Themen und Formen komplexer macht.
Es geht vor allem um eine Korrektur der Defizite, die aus der Gleich-
setzung der gewählten Mehrheit mit dem Willen der Gesellschaft als
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Ganzes entspringen. Hier handelt es sich um eine differenzierende
Allgemeinheit. Ein Verfassungsgericht lässt sich als Teil eines solchen
Unternehmens begreifen, weil es anhand der Verfassungsordnung –
des Ausdrucks dessen, was man das »Ideal-Volk« (peuple-principe)
nennen könnte – die Mehrheitsentscheidungen überprüft.

– Die Herstellung der Allgemeinheit durch Berücksichtigung der
Vielfalt an Situationen, durch Anerkennung aller gesellschaftlichen
Besonderheiten. Sie vollzieht sich durch ein radikales Eintauchen in
die Welt der Partikularität und ist davon geprägt, dass sie sich um die
konkreten Individuen kümmert. Diese Art von Allgemeinheit ist mit
einem bestimmten Verhalten verbunden. Sie ergibt sich aus einer Poli-
tik, die niemanden vergisst und sich für die Probleme aller interessiert.
Sie verbindet sich mit einer Regierungskunst, die zu einer nomokrati-
schen Auffassung im Gegensatz steht. Konträr zur Konstitution des
Sozialen durch ein juristisches Gleichheitsprinzip, das zu allen Beson-
derheiten auf Distanz geht, ist die Allgemeinheit in diesem Falle durch
die Absicht bestimmt, der Gesamtheit aller bestehenden Situationen
gerecht zu werden, und zwar durch ein breites Spektrum der Auf-
merksamkeit. Man könnte von einem »Absteigen zur Allgemeinheit«
(descente en généralité) sprechen.3 Es ist eine Allgemeinheit der Ach-
tung der Besonderheit.

Gemeinsam ist diesen unterschiedlichen Formen der Herstellung
von Allgemeinheit ein Verständnis des gesellschaftlichen Ganzen, das
dieses weder zahlenmäßig (basierend auf dem Ideal der Einstimmig-
keit) noch monistisch (in Bezug auf ein gesellschaftliches Interesse im
Sinne einer festen Eigenschaft eines Kollektivs oder einer Struktur) be-
greift. Sie gehen aus einer viel »dynamischeren« Auffassung von Ver-
allgemeinerungsoperationen hervor und entsprechen gewissermaßen
den drei möglichen Strategien, ein Universum in seiner Totalität zu er-
kunden: es mit dem Fernrohr zu betrachten, es unter dem Mikroskop
zu zerlegen, es kreuz und quer zu durchlaufen. Die Allgemeinheit
stellt in dieser Sicht einen regulativen Fluchtpunkt dar. Sie ist nicht
mehr substantieller Natur, wie die Begriffe des Gemeinwillens und des
Gemeinwohls dies suggerieren.

3 Im Gegensatz zum soziologischen Begriff des »Aufsteigens zur Allgemein-
heit« (montée en généralité), der im französischen Sprachgebrauch die Dis-
tanzierung von den besonderen Fällen zum Zwecke einer Konzeptualisie-
rung bezeichnet.
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Damit zeichnen sich drei neue Formen von Legitimität ab, jede von
ihnen verbunden mit der Herstellung einer der von uns beschriebenen
Auffassungen von Allgemeinheit: die Legitimität der Unparteilichkeit
(mit der Herstellung negativer Allgemeinheit), die Legitimität der Re-
flexivität (mit der Allgemeinheit der Differenzierung) und die Legiti-
mität der Nähe (die der Allgemeinheit der Achtung der Besonderheit
entspricht). Diese Revolution der Legitimität ist Teil einer globalen
Tendenz zur Dezentrierung der Demokratien. Tatsächlich setzt sich
auf diesem Gebiet der bereits im staatsbürgerlichen Leben beobach-
tete Bedeutungsverlust der Wahlen fort. In meinem Buch »La Contre-
démocratie« habe ich das Aufkommen neuer Formen des politischen
Engagements beschrieben, die sich darin äußern, dass die Figuren des
Wächter-Volks, des Veto-Volks und des Richter-Volks eine neue Vita-
lität als Kontrapunkt zu der eines verdrosseneren Wähler-Volks ent-
wickeln.4 Das demokratische Leben geht damit immer mehr über die
elektoral-repräsentative Sphäre hinaus. Es gibt inzwischen auch an-
dere Formen, sowohl alternativ wie auch komplementär zur Legiti-
mation durch die Wahlurnen, als demokratisch legitim anerkannt zu
werden.

Im Gegensatz zur Einsetzungs- und Identifikationslegitimität, die
man untrennbar mit dem Wesen bestimmter Machtinstanzen verband
(indem die Wahl oder der Wettbewerb den jeweiligen Siegern eine
Stellung verlieh), werden die neuen Formen durch Qualitäten konsti-
tuiert. Diese Legitimität ist nichts Festes. Sie bleibt prekär, muss sich
immer bewähren, hängt stets von der gesellschaftlichen Wahrneh-
mung des Handelns und Verhaltens der Institutionen ab. Das ist ein
entscheidender Punkt: Er bringt die Tatsache zum Ausdruck, dass
diese neuen Formen aus dem Rahmen der herkömmlichen Unter-
scheidung von Legitimität aufgrund gesellschaftlicher Anerkennung
und Legitimität als normgemäßem Handeln herausfallen. Tatsächlich
bringen die Legitimitäten der Unparteilichkeit, der Reflexivität und
der Nähe beide Dimensionen zusammen; es handelt sich also um
Mischformen. Sie ergeben sich zwar aus Eigenschaften der Institutio-
nen, daraus, dass sie Werte und Prinzipien verkörpern können, hängen
aber auch davon ab, wie sie gesellschaftlich wahrgenommen werden.
Wir können deshalb annehmen, dass ihre Entwicklung die Demokra-

4 Rosanvallon, La Contre-démocratie.
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tien in eine neue Ära eintreten lässt. Das entstehende System von
Legitimität überwindet den traditionellen Gegensatz zwischen den
Hütern der staatlichen »Allgemeinheit«, denen es eher um das Grund-
sätzliche geht, und den Verfechtern einer »wirklichen Demokratie«,
die vor allem das gesellschaftliche Engagement interessiert.

Sie erweitern damit auch die klassischen Typologien, die auf dem
bloßen Gegensatz von Input-Legitimität (Grundlagen) und Out-
put-Legitimität (Ergebnissen) beruhen.5 Diese Unterscheidung hat
durchaus ihren Wert. Sie macht bewusst, dass die Einschätzung des
Regierungshandelns in das Urteil der Bürger mit eingeht (und dass
nichtgewählte Instanzen als legitim gelten können, wenn sie zum Ge-
meinwohl beitragen).6 Unser Gedanke reicht aber weiter, weil es um
die besondere Legitimität der Institutionen geht. Wir können uns
deshalb auch nicht mit einer prozeduralistischen Auffassung begnü-
gen, wie sie Habermas entwickelt. Auch ihm geht es darum, substan-
tialistische Demokratiebegriffe zu überwinden, indem er den allge-
meinen Willen als eine Diskursvielfalt betrachtet.7 Er verbleibt aber
gleichwohl in einer monistischen Auffassung der Volkssouveränität,
die er nur aus einem festen Gesellschaftskörper in eine diffuse Kom-
munikationssphäre verlagert. Aus unserer Sicht ergibt sich die Neu-
definition der Legitimität aus einer Dekonstruktion und Redistribu-
tion der Vorstellung gesellschaftlicher Allgemeinheit, durch die sich

5 Fritz Scharpf hat ihn als Erster zur Bezeichnung unterschiedlicher Legiti-
mitätsauffassungen benutzt (vgl. ders., Regieren in Europa). Die Unter-
scheidung von output und input democracy stammt von Robert E. Goodin
(vgl. ders., Reflective Democracy).

6 Interessanterweise wurde diese Unterscheidung als Antwort auf die Frage
nach dem »Demokratiedefizit« der europäischen Institutionen formuliert.

7 Vgl. Habermas, »Volkssouveränität als Verfahren«. Gleiches ließe sich über
den Ansatz von Bernard Manin sagen, der vorschlägt, zur Neudefinition
demokratischer Legitimität die unmögliche Voraussetzung des einstimmi-
gen Wählerwillens durch die Forderung zu ersetzen, dass alle am Diskurs
teilnehmen sollen (vgl. seinen anregenden Artikel »Volonté générale ou
déliberation?«). Er verschiebt den Bezugspunkt des Übereinstimmungs-
zwangs, verbleibt aber im Grunde in der traditionellen Sicht der Einset-
zungslegitimität, die er nur realistischer formuliert (wenngleich das Ideal
der »freien und gleichen Deliberation aller« praktisch kaum zu erreichen ist;
auch ihm kann man sich nur annähern, muss also letztlich doch wieder so
tun, »als ob« alle am Diskurs teilgenommen hätten).
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deren Formen radikal pluralisieren. Sie zeigt, dass es verschiedene
Weisen gibt, »im Namen der Gesellschaft« zu handeln und zu spre-
chen und diese zu vertreten. Die drei neuen Legitimitäten wirken des-
halb komplementär zusammen, um das Demokratieideal in seiner
anspruchsvollsten Form zu definieren.

Dieser Wandel ist umso entscheidender, als die Frage der Legitimi-
tät in der heutigen Welt größere Bedeutung erlangt hat. Mit dem
Rückzug der Ideologien und Utopien, deren Inhalte der Politik eine
»äußerliche« Konsistenz geben konnten, muss diese ihre Rechtferti-
gung zunehmend in sich selbst finden. Legitimität ist wie Vertrauen
eine »unsichtbare« Institution. Sie macht es möglich, dass sich die Be-
ziehung zwischen Regierenden und Regierten fest etabliert. Bedeutet
Legitimität im allgemeinsten Sinne nur die Reduktion von Zwang, so
kommt ihrer demokratischen Version die vornehmere Funktion zu,
zwischen Staat und Gesellschaft konstruktive Beziehungen herzustel-
len. Sie kann dem Gestalt verleihen, was das Wesen der Demokratie
ausmacht: der gesellschaftlichen Aneignung des Staates. Demokrati-
sche Legitimität bringt seitens der Bürger eine Bewegung der Zustim-
mung hervor, die sich untrennbar mit dem Gefühl von Selbstwert ver-
bindet. Sie bedingt die Wirksamkeit ihres öffentlichen Engagements
und bestimmt zugleich ihr Verständnis von der demokratischen Qua-
lität ihres Landes. In dieser Hinsicht ist sie tatsächlich eine »unsicht-
bare« Institution und ein »empfindlicher Parameter« sowohl für die
politischen Erwartungen der Gesellschaft als auch für die Art und
Weise, wie sie diese erfüllt. Eine umfassendere und anspruchsvollere
Definition von Legitimität trägt deshalb strukturell zu einer Vertie-
fung der Demokratie bei.

Eine noch unbestimmte Revolution

Die ersten von uns beschriebenen Formen von Legitimität sind gegen-
wärtig vor allem mit zwei Typen von Institutionen verbunden: den
unabhängigen Aufsichts- und Regulierungsbehörden und den Verfas-
sungsgerichten. Erstere können aufgrund der Art ihrer Entstehung
und Zusammensetzung von einer Legitimität der Unparteilichkeit
profitieren. Sie wurden entweder von der legislativen Gewalt zur
Kontrolle und Einschränkung einer als zu parteilich bewerteten Exe-
kutivgewalt geschaffen oder von der Exekutive selbst eingesetzt, um
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zur Stärkung ihrer Glaubwürdigkeit bestimmte Kompetenzen ab-
zugeben oder sich von Aufgaben zu entlasten, für die sie sich nicht
zuständig fühlte. Die Verfassungsgerichte wiederum sollen die Ge-
setzgebung kontrollieren, indem sie den Mehrheitswillen auf die All-
gemeinheit verpflichten. Ihre Legitimität ist mit dem reflexiven Cha-
rakter ihres Eingreifens verbunden.

Der Aufstieg dieser zwei Arten von Institutionen führt zu einer
beträchtlichen Modifikation der Bedingungen normativer Produktion
und exekutiver Machtausübung, wie sie einst von den großen Persön-
lichkeiten der Amerikanischen und Französischen Revolution konzi-
piert worden waren. Von der klassischen Demokratietheorie wurden
sie nur am Rande erörtert. Die ihr Gebiet nach allen Seiten ausdehnen-
den unabhängigen Behörden und Verfassungsgerichte revolutionieren
damit das klassische Repertoire der Begriffe, in denen sich die Demo-
kratiefrage stellt. Hier findet eine Verschiebung statt, die man gar nicht
genug würdigen kann. Es ist nämlich erstaunlich, wie wenig sich die
Theorie der demokratischen Institutionen in den letzten zwei Jahr-
hunderten verändert hat.8

Vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die 1980er Jahre spielten sich
die Untersuchungen und Kontroversen in einer fast unveränderten
Begrifflichkeit ab. Jeder Historiker, der sich mit den großen neu-
zeitlichen Revolutionen beschäftigt, kann das bestätigen. Die Fragen
von repräsentativer Regierung, direkter Demokratie, Gewaltentei-
lung, Funktion der öffentlichen Meinung oder Menschenrechten wur-
den während dieser gesamten Periode in nahezu gleichlautender Ter-
minologie gestellt. Auch das politische Vokabular entwickelte sich
kaum weiter. Der in den 1960er Jahren geprägte Begriff der »Selbstver-
waltung« wurde als einer der ganz wenigen wirklich bedeutsamen
Neologismen eingeführt. Doch nur, um relativ schnell wieder zu ver-
schwinden und so darauf zu verweisen, dass er auf seine Weise eine
Wende markierte, der er als Erster zum Opfer fiel. Die neue Gramma-
tik der demokratischen Institutionen, in die sich die unabhängigen Be-

8 Abgesehen von der Entwicklung der politischen Parteien und ihrem Ver-
hältnis zum demokratischen Leben, das um die Wende zum 20. Jahrhundert
Gegenstand eingehender Diskussionen und Reformprojekte war (vgl. zum
Beispiel die Frage der Vorwahlen in den USA). Wir werden auch genauer
auf die Vorformen jenes gegenwärtigen Umbruchs zurückkommen, dessen
Geschichte nationalspezifische Züge aufweist.
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hörden wie auch die Verfassungsgerichte einschreiben, stellt einen
Bruch mit diesem früheren Universum dar. Da dieser aber nicht theo-
retisch erfasst wurde (er hatte keinen Sieyès oder Madison), wurde er
in seinem Ausmaß nicht richtig wahrgenommen. Der Wandel hat sich
aus den Umständen ergeben, als Reaktion auf latente Bürgererwartun-
gen und unmittelbare Erfordernisse der öffentlichen Verwaltung.

Wichtig ist die Tatsache, dass diese Institutionen, da man sie nicht
als originäre politische Formen verstanden hat, ihren endgültigen
Platz in der demokratischen Ordnung noch nicht gefunden haben.
Gleichzeitig gehorchen die Voraussetzungen ihrer Entwicklung keiner
einheitlichen Logik. Noch können sie sowohl zu einer weiteren Ver-
tiefung des Demokratiegedankens wie auch zur bloßen Stärkung eines
ängstlichen Liberalismus führen. Die Funktion der Verfassungsge-
richte kann sich zum Beispiel in die traditionelle Perspektive einer
zunehmenden Macht des Rechts einordnen, die den Ausdruck der
Volkssouveränität kontrollieren und einschränken soll. Der zugrun-
deliegende Gegensatz von government by will und government by
constitution gibt nur einen alten liberalen Topos wieder.9 Die Frage
einer Einschränkung der Mehrheitsmacht folgt damit implizit der al-
ten Kritik an der »Tyrannei der Mehrheit«, mit der im 19. Jahrhundert
die Gegner des allgemeinen Wahlrechts argumentiert hatten. Doch die
Entwicklung dieser Gerichte lässt sich auch als ein Instrument an-
sehen, den Handlungsspielraum der Regierenden zu begrenzen und
damit die Kontrolle der Gesellschaft über ihre Repräsentanten auszu-
weiten. Eine Verfassung, erklärte in diesem Geiste ein bedeutender
Publizist des 19. Jahrhunderts, ist »die Garantie, die das Volk gegen
diejenigen geltend macht, die seine Geschäfte führen, damit sie das ih-
nen übertragene Mandat nicht missbrauchen«.10 Auch die unabhän-
gigen Regulierungs- und Aufsichtsbehörden lassen sich in diesen zwei
gegensätzlichen Perspektiven begreifen.

Wie wir sehen, ist auf diesen Gebieten noch nichts entschieden. Es
ist deshalb wichtig, die Voraussetzungen des Problems sorgfältig aus-
zuloten, damit sich das demokratische Potential dieser Institutionen
nutzen lässt und diese so gestaltet werden, dass sie die Allgemeinheit
im öffentlichen Leben stärker zur Geltung bringen. Dann werden sie

9 Formuliert wurde die Unterscheidung offenbar erstmals von Bolingbroke
in seiner »Dissertation upon Parties« (1733), S. 90.

10 Laboulaye, Questions constitutionnelles, S. 373.
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indirekt die gleichen positiven Wirkungen hervorbringen, die man
sich von den Verfahren direkter Demokratie erhoffte. Auf dieser Basis
könnte ein neuer Kontinent auftauchen, der Kontinent der indirekten
Demokratie, der die Unzulänglichkeiten der repräsentativen Wähler-
demokratie korrigiert und kompensiert.

Die dritte neue Form, die wir erwähnten, die Legitimität der Nähe,
ist mit keinem bestimmten Typ von Institutionen verbunden. Sie be-
zieht sich auf ein Ensemble gesellschaftlicher Erwartungen, die das
Verhalten der Regierenden betreffen. Eine zweite neue Dimension des
demokratischen Universums kommt damit zum Vorschein: die He-
rausbildung einer demokratischen Regierungskunst. Historisch hatte
sich das Nachdenken über Demokratie auf die Definition von Regeln
und Institutionen beschränkt, die für ein System der Volkssouveränität
konstitutiv sind (Gewaltenteilung, Formen der Repräsentation, Parti-
zipation usw.). Die Politik wurde damit nur über die zwei Kategorien
von System und Entscheidung (die Ebene der durchgeführten »Politi-
ken«) begriffen. Die Erwartungen und Erfordernisse der Gesellschaft
erweitern nun diese Auffassung um die Kategorie der Regierungs-
kunst. Zahlreiche Umfragen11 haben deutlich gemacht, dass die Bürger
auf das Verhalten der Regierenden genauso, wenn nicht noch stärker
achten wie auf die von ihnen getroffenen Entscheidungen. Angezeigt
wurde diese Entwicklung durch die Verwendung eines neuen Vokabu-
lars, das das gewünschte Verhältnis von Staat und Gesellschaft be-
schreibt. Zu den klassischen Termini für das Repräsentationsverhältnis
gesellten sich Begriffe wie Aufmerksamkeit, Aufgeschlossenheit, Fair-
ness, Mitgefühl, Anerkennung, Respekt oder Präsenz. Auch Begriffe
wie »Bürgerbeteiligung« und »Bürgernähe«, die wegen ihres Bezugs
zum traditionellen politischen Vokabular spontaner verwendet wer-
den, haben sich weit verbreitet. Doch auch hier liegen die Dinge nicht
eindeutig. Hinter denselben Worten können sich staatsbürgerliche Be-
dürfnisse verbergen, die der Demokratie ein neues Feld eröffnen, aber
auch rhetorische Kunstgriffe der Regierenden und raffinierte Manipu-
lationstechniken der Meinungsbildung.

Dieses Buch soll den theoretischen Rahmen entwerfen, der es er-
laubt, das demokratische Potential dieser noch embryonalen und oft
ambivalenten Institutionen und Praktiken einzuschätzen. Das kann

11 Deren Ergebnisse im Hauptteil des Buches vorgestellt werden.
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nur durch die Konstruktion der Idealtypen gelingen, denen die neuen
Formen von Allgemeinheit und Legitimität entsprechen. Auf diese
Weise können wir erkennen, unter welchen Bedingungen sie ins Reak-
tionäre umschlagen können und wie sich ihr Beitrag zur Stärkung des
demokratischen Lebens besser gewährleisten lässt.

Der neue demokratische Dualismus

»Der Begriff des Staates vereinfacht sich«, schrieb Tocqueville ange-
sichts der neuen demokratischen Welt, die er heraufziehen sah. »Die
bloße Zahl macht Recht und Gesetz. Die ganze Politik reduziert sich
auf eine arithmetische Frage.«12 Heute ließe sich genau das Gegen-
teil sagen. Die Demokratie verkompliziert sich. Diese Entwicklung
kommt in einem doppelten Dualismus zum Ausdruck: dem Dualis-
mus zwischen den gewählten Vertretungsinstitutionen und den Insti-
tutionen der indirekten Demokratie (grundlegend für die Demokratie
als Staatsform) und dem zwischen der Sphäre der Verfahren oder Ver-
haltensweisen und der Sphäre der Entscheidungen (der die Demokra-
tie als Regierungsform prägt). Diese zwei Dualismen überlagern den
Gegensatz zwischen der Wählerdemokratie und der Gegen-Demo-
kratie (contre-démocratie)13, die wiederum die Sphäre der staatsbür-
gerlichen Aktivität organisiert. Zusammen bilden sie die heutige neue
Ordnung der Demokratie.

Die Institutionen der repräsentativen Wählerdemokratie stehen
zunächst in Zusammenhang mit denen der indirekten Demokratie.
Durch ihre Artikulation lässt sich der Mehrheitswille mit dem Ein-
stimmigkeitsideal in einer Art Spannungsverhältnis versöhnen, das ihre
jeweiligen Forderungen respektiert. Damit können sich zwei Paare
von widersprüchlichen Forderungen verbinden, in denen sich dieser
Grundkonflikt der Demokratie artikuliert:

– Der Widerspruch zwischen der Anerkennung der Legitimität des
Konflikts und dem Streben nach Konsens. Demokratie ist ein plura-
listisches System, das den Gegensatz der Interessen und Meinungen
akzeptiert und auf dieser Basis den politischen Wettbewerb organi-
siert. Sie institutionalisiert den Konflikt und dessen Austragung. Des-

12 Tocqueville, »Considérations sur la Révolution«, S. 492.
13 Vgl. Rosanvallon, La Contre-démocratie.
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halb kann es keine Demokratie ohne schmerzhafte Entscheidungen
zur Auflösung der Interessenkonflikte geben. Politik machen in der
Demokratie heißt, sein Lager zu wählen, Partei zu ergreifen. In Ge-
sellschaften, die durch soziale Gegensätze und unsichere Zukunfts-
aussichten bestimmt sind, ist das eine wichtige Dimension. Es gibt
aber auch keine Demokratie ohne Gemeinsamkeit, ohne die Aner-
kennung gemeinsamer Werte, die die Konflikte nicht zum Bürger-
krieg ausarten lassen.14 Daher rührt die Notwendigkeit, die Institu-
tionen von Konflikt und Konsens voneinander zu unterscheiden, um
jede dieser Dimensionen zu respektieren. Hier die parteiliche, sub-
jektive Welt der elektoral-repräsentativen Sphäre, dort die objektive
Welt der Institutionen indirekter Demokratie. Wir müssen die Beson-
derheit Letzterer anerkennen, wenn wir beiden Polen des demokra-
tischen Gegensatzes gerecht werden wollen. Das führt gleichzeitig
zur Überwindung dessen, was historisch als die ständige Versuchung
auftritt, durch Hypostasierung des Konsensprinzips die Legitimität
der Konflikte zu leugnen (was die Illusionen und Entgleisungen in
der Geschichte des demokratischen Systems immer wieder gefördert
hat).

– Der Widerspruch zwischen einem realistischen Entscheidungs-
prinzip (der Mehrheit) und einem notwendigerweise anspruchsvol-
leren Rechtfertigungsprinzip (Einstimmigkeit). Es gibt keine Demo-
kratie ohne die Möglichkeit, zu entscheiden, zu handeln, ohne die
Notwendigkeit von Kompromissen und Alternativen. Es gibt aber
auch keine Demokratie ohne Institutionen, die den Sinn für das Ge-
meinwohl wachhalten und zumindest partiell zu seiner autonomen
Realisierung beitragen. Das demokratische Leben impliziert also ein
Trennungs- und Spannungsverhältnis zwischen den Institutionen der

14 Nicole Loraux hat bei dieser Gelegenheit oft auf die Verwirrung hingewie-
sen, die in Athen durch das Wort kratos gestiftet wurde. Es bezieht sich
nämlich darauf, dass man »die Oberhand gewinnt«, dass eine Gruppe über
die andere triumphiert. Die für die Demokratie charakteristische Kunst
der Mehrheitsentscheidung war also ursprünglich mit der Vorstellung ei-
nes Konflikts verbunden, der durch einen Gewaltstreich entschieden wird.
Daher zugleich die kompensatorische Feier eines vereinten demos und der
beschwörende Aufruf zur Versammlung der Bürger (vgl. Loraux, La Cité
divisée, und dies., »La majorité, le tout et la moitié«). Das Scheitern der
griechischen Demokratie ließe sich, so gesehen, dadurch erklären, dass sie
diese zwei Dimensionen nicht verbinden und ausgleichen konnte.
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Mehrheitsentscheidung und denjenigen, die dem konsensorientierten
Rechtfertigungsprinzip verpflichtet sind.

Die Organisation dieser Dualität impliziert letzten Endes die volle
Anerkennung der Tatsache, dass die Demokratie auf einer notwendi-
gen Fiktion beruht, der Gleichsetzung der Mehrheit mit der Einstim-
migkeit. Aber sie expliziert diese Fiktion und ersetzt sie durch ein ge-
regeltes Nebeneinander ihrer beiden konstitutiven Bestandteile. Das
Problem ist allerdings, dass diese Fiktion nie als solche anerkannt
wurde. Bei juristischen Fiktionen ist das normalerweise nicht der Fall.
Auf diesem Gebiet ist man sich über deren Natur und deren Sinn
durchaus im Klaren. Juristische Methoden, bei denen so getan wird,
»als ob«, sollen nicht irgendetwas kaschieren. Sie sollen die Dinge nur
greifbarer machen, ihre Widersprüchlichkeit oder Komplexität redu-
zieren, um sie leichter regeln zu können. Juristische Fiktionen bieten
insofern, wie ganz richtig bemerkt wurde, »die Möglichkeit, die Rea-
lität zu bewältigen, indem man demonstrativ mit ihr bricht«.15 Sie sind
eindeutig an ihre Funktionalität gebunden und spiegeln keinen verän-
derten Sachverhalt vor. Die demokratische Gründungsfiktion wurde
aber nicht in dieser Weise verstanden und auch nie klar expliziert: Man
hat sie kaschiert und verleugnet. Das war notwendig, um die demokra-
tische Idee in einen substantialistischen Horizont einzuordnen, die
Majorität also gedanklich und politisch einer konsensförmigen Ord-
nung zu assimilieren, die man sich damals nicht anders vorstellen
konnte. Die Anerkennung des Dualismus führt aus dieser Sackgasse
heraus. Er lässt die beiden Pole der demokratischen Idee sichtbar wer-
den und verlangt ständig nach Auflösung der impliziten Fiktionen, die
deren Sinn verwischen oder ihre Organisation verzerren. Man muss
die Regierung der Mehrheit ganz nüchtern als eine empirische Kon-
vention begreifen, die stets höheren Rechtfertigungszwängen unter-
liegt. Sie beruht auf dem, was man als unvollkommene Legitimität be-
zeichnen könnte, bedarf also der Festigung durch andere Formen
demokratischer Legitimation.

Neben diesem Dualismus der Institutionen hat sich noch ein weite-
rer Dualismus entwickelt, der die Demokratie als Form des Regierens
betrifft. Die Frage der Regierung als ausführender Gewalt blieb in der
politischen Theorie lange ein Randgegenstand. Die Regierung wurde

15 Thomas, »Fictio legis«, S. 20. Die Fiktion, heißt es weiter, »erscheint als
eine Entscheidung gegen die Realität« (S. 22).



24

betrachtet, als hätte sie keine eigene Konsistenz: Sie verschwand prak-
tisch hinter den Entscheidungen, in denen sich ihr Handeln manifes-
tierte. Die zentrale Bedeutung, die der gesetzgebenden Gewalt im de-
mokratischen Denken beigelegt wird, hat diese Vernachlässigung
lange gerechtfertigt. So verhält es sich seit der Französischen Revolu-
tion, wo man die legitime Macht der Allgemeinheit, mit der sich das
Gesetz identifiziert, schroff der suspekten Macht der Verwaltung par-
tikularer Interessen entgegenhielt, die das Wesen der Exekutive aus-
macht. Der relativen Autonomie des Regierungshandelns wurde nur
ganz langsam Rechnung getragen, so stark waren die Denkbarrieren.16

Die exekutive Gewalt wurde aber nur hinsichtlich der Inhalte ihres
Handelns und Entscheidens betrachtet. Das riesige Gebiet der Poli-
tikanalyse zeugt von der Permanenz dieses Ansatzes in der heutigen
Politikwissenschaft.

Heute kommt eine weitere Dimension der exekutiven Gewalt zum
Vorschein: das Verhalten der Regierenden. Sie hat sich, ohne als solche
theoretisch erfasst worden zu sein, im Bewusstsein der Bürger sehr
stark bemerkbar gemacht. Daraus ergibt sich der neue Gegensatz zwi-
schen einer Entscheidungsdemokratie (die sich in die im eigentlichen
Sinne politische Dynamik der allgemeinen Wahlen einfügt) und einer
Verhaltensdemokratie (die auf die Forderung nach Achtung sämt-
licher Bürger verweist).

Die zwei neu auftauchenden Kontinente in der demokratischen
Welt bilden wiederum einen Zusammenhang. Wir erwarten nämlich,
dass sie auf unterschiedlichen Wegen zu einer demokratischeren Ge-
sellschaft beitragen. Sie können der Tatsache Ausdruck verleihen, dass
das demokratische Projekt sowohl in der Begründung einer Gesell-
schaft gleicher Individuen wie auch in der Einführung eines politi-
schen Systems kollektiver Souveränität besteht. Sie entsprechen auf
diese Weise der doppelten aktuellen Forderung nach verstärkter In-
dividualisierung (mit einer genaueren Beachtung der individuellen
Besonderheiten) und nach Entwicklung des Gemeinsinns (durch das
Zurückdrängen des Gewichts von partikularen Interessen in der Tä-
tigkeit der Institutionen).

16 Vgl. Barthélemy, Le Rôle du pouvoir exécutif, und Verpeaux, La Naissance
du pouvoir réglementaire.
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Die Fiktionen der Einsetzungslegitimität

Wenn es heute selbstverständlich erscheint, durch einen Anteil an
Wählerstimmen die Tatsache zum Ausdruck zu bringen, dass »die
Stimme der Mehrzahl für alle gilt« (Rousseau), verbirgt sich dahinter
eine entscheidende Grundannahme: die Idee einer politischen Legiti-
mität, die erst dann vollständig verwirklicht ist und ihrem Begriff ent-
spricht, wenn aufseiten der Bürger einmütige Zustimmung herrscht.
Nur dann kann die politische Macht beanspruchen, vollständig in der
Gesellschaft verankert zu sein. Da die Demokratie den Einzelnen
als Träger unveräußerlicher Rechte betrachtet, ist die Zustimmung al-
ler die einzige unanfechtbare Garantie für die Achtung der Person.
Dieser »individualistische« Einstimmigkeitsbegriff ist das Prinzip des
Rechtsstaats. Die Institutionen von Rechtsstaat und allgemeinen Wah-
len, die sich idealiter überlagern, definieren deshalb gemeinsam das
demokratische System. Die für das Demokratieideal konstitutive Ein-
stimmigkeitsforderung hat sich aber nicht auf dieses Postulat be-
schränkt. In einer eher anthropologischen Auffassung von Überein-
stimmung wird die Gesellschaft selbst als ein korporatives Ganzes
begriffen. Erst diese holistische Auffassung des individualistisch-
rechtsförmigen Einstimmigkeitspostulats verleiht der elektoralen Le-
gitimation der Regierenden ihren Sinn – eine ganzheitliche Sicht, die
Einstimmigkeit zum inneren (moralischen, gesellschaftlichen und po-
litischen) Wert erhebt. Die demokratischen Systeme haben das Mehr-
heitsprinzip als eine praktische Notwendigkeit eingeführt, weil die
arithmetische Einstimmigkeit in der Praxis nicht zu verwirklichen war.
Sie blieben aber gleichzeitig in der klassischen politischen Welt einer
substantiellen Übereinstimmung gefangen. Nur ist diese nicht mehr im
Sinne einer einfachen Äquivalenz zu begreifen. Der Mehrheitsbegriff
hat eine arithmetische Bedeutung und entspricht keinem anthropolo-
gischen Sachverhalt. Das führt zu einem unterschwelligen Wider-
spruch, der am Verständnis von elektoraler Legitimität nagt. Ein kur-
zes Eintauchen in die klassische Welt der Einstimmigkeit kann das
Problem deutlich machen.
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Der klassische Horizont der Einstimmigkeit

In der Antike galt eine vereinte und befriedete Gesellschaft als politi-
sches Ideal. Homonoia, die Göttin der Eintracht, wurde in den grie-
chischen Stadtstaaten verehrt, in der lateinischen Welt errichtete man
den Concordia Tempel.1 Politische Teilhabe bedeutet in diesen Welten
zunächst, als Mitglied einer Gemeinschaft aufzutreten, indem man
Zugehörigkeit bekundet und sich als Teil von Institutionen darstellt.
Das ist in Rom der Sinn der bekannten Formel SPQR – Senatus popu-
lusque romanus. Sie bedeutet, dass Volk und Senat eins sind, was aber
nichts mit einem Mandat oder Abgeordnetenstatus zu tun hat. »Re-
präsentation« gibt es nur unter der Voraussetzung einer Identifikation.
Man kann also nur an einem Ganzen, einer Totalität partizipieren und
deshalb keine Politik betreiben, die eine Spaltung zum Ausdruck
bringt. Daher rührt die zentrale Bedeutung der Akklamation. In den
Akklamationen des Volkes manifestiert sich in Rom das Ideal des
Konsensus, der in den Städten wie im gesamten Reich herrschen soll.
So besiegeln sie auf kommunaler Ebene häufig die Verabschiedung der
Dekrete zu Ehren von Notabeln und Euergeten.2 Zahlreiche Inschrif-
ten zeugen von der postulatio populi, dem Willen des Volkes, und die
Formel postulante populo findet sich in vielen Incipitzeilen. Oft fan-
den diese »Einstimmigkeitsrituale« im Theater oder Amphitheater
statt. Und die Menge und die Notabeln spielten in diesem Stück ihre
jeweilige Rolle. Sah jene sich geschätzt und anerkannt, indem sie sich
bekunden sollte, so bedurften diese zu ihrer Legitimation der Zustim-
mungsrufe.3 In einer emotionalen Form wurde damit eine informelle
Ökonomie des Politischen in Szene gesetzt, ein symbolischer Aus-
tausch (auf der Ebene von Anerkennungs- und Ehrenbezeugungen)
wie auch ein materieller (auf der Ebene verteilter Zuwendungen), der
durch die Zustimmungsrufe feierlich besiegelt wurde. Die Zustim-
mung (oder, im Ausnahmefall, die Ablehnung) konnte aber in diesem
Rahmen nie partiell, sondern immer nur pauschal erfolgen. Die Billi-
gung des Volkes sollte allenfalls einen Aushandlungsprozess besiegeln,

1 Vgl. Thériault, Le Culte d’Homonoia; Hurlet, »Le consensus et la concordia
en Occident«.

2 Vgl. Hugoniot, »Les acclamations dans la vie municipale tardive«.
3 Vgl. dazu die sehr erhellenden Ausführungen von Jacques, Le Privilège de

liberté (v.a. Kap. IX, »Le rôle du peuple dans les élections«).
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dessen Ergebnisse nie formell festgehalten wurden, nur instinktiv in
den Köpfen präsent waren. In der Terminologie der heutigen politi-
schen Soziologie herrschte damals ein »Scheinkonsens«.4 Die »Wahl«,
wenn man diesen Begriff weiter verwenden will, sollte also keinen
Einschnitt markieren, keinen neuen Politikzyklus einleiten, sie sollte
nur einen Zustand bekräftigen und das gute Funktionieren des Ge-
meinwesens bezeugen.

Solche »Einstimmigkeitsrituale« gab es auch andernorts, besonders
in der germanischen und gallischen Welt. Zutiefst beeindruckt hatten
sie Caesar und Tacitus, die im »Gallischen Krieg« und in der »Germa-
nia« ausführlich darauf eingehen. Beide beschrieben jene Versamm-
lungen bewaffneter Männer, die ihre Zustimmung zu einem Vorschlag
ihrer Stammesfürsten lautstark durch das Schwenken ihrer Speere
zum Ausdruck brachten und umgekehrt durch Murren einen Vor-
schlag verwarfen, der ihnen missfiel.5 Auch hier ist es die versammelte
Menge als solche, die zustimmt. Es ging in dieser Welt nie darum, die
Stimmen zu zählen. Die Volksversammlung ist in diesem Falle nur eine
Form, den Zusammenhalt der Gruppe zu prüfen und zu bekräftigen,
zugleich eine Feier der Einheit zwischen dem Fürsten und dem Volk
(die germanischen Begriffe für »König« gehen auf kin, »Volk«, und
auch auf das Wort zur Bezeichnung des Stammes zurück). Darüber hi-
naus wird diese Einheit religiös gefestigt. Dem Stammesführer werden
übernatürliche Kräfte zugeschrieben, die die Gemeinschaft mit ihren
Göttern verbindet.6 Dadurch bekamen die Kriegerversammlungen
eine sakrale Bedeutung, die mit ihrer »politischen« Dimension un-
trennbar verbunden war. Die Priester spielten dabei eine zentrale
Rolle. Sie eröffneten die Beratung und übten als Hüter des Stammes-
friedens eine gewisse Zwangsgewalt über die Gruppe aus. Wurde die
Übereinstimmung durch offenen Dissens getrübt, deutete man dies
sofort als böses Vorzeichen, als bedrohliche Störung der sozialen Ord-
nung, die es schnellstens zu beseitigen galt.

In diese antike Kultur der Einstimmigkeits-Partizipation ordnete
sich auch die Kirche der ersten Jahrhunderte ein. Die frühchrist-
lichen Gemeinden wollten das verwirklichen, was ihnen im kommu-

4 Vgl. Urfalino, »La décision par consensus apparent. Nature et propriétés«.
5 Vgl. Caesar, Der Gallische Krieg, Buch VIII, 21, und Tacitus, Germania,

Kap. XI.
6 Vgl. Chaney, The Cult of Kinship.
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nalen Leben der damaligen Zeit als noch unentwickeltes Ideal er-
schien.7 Durch die Verehrung einer in drei Personen verkörperten
Gottesidee wollten sie eine Einheit bezeugen. Der Versammlung
der Gläubigen wurde deshalb von der Kirche eine aktive Rolle bei
der Regelung ihrer Angelegenheiten zuerkannt. Mit ihrem starken
Gleichheitssinn hatten sich diese ganz auf sich selbst zurückgezoge-
nen Gemeinden spontan auf der Basis eines gemeinschaftlichen Zu-
sammenwirkens organisiert, noch bevor sich strengere Hierarchien
ausbildeten. Die christliche Welt sollte in diesem Geist dazu beitra-
gen, ein ganzes Vokabular der Deliberation und Partizipation zu ver-
breiten. Interessanterweise taucht in diesem Rahmen erstmals der Be-
griff der allgemeinen Wahl auf, um das Einvernehmen der Gemeinde
zu bezeichnen.8 Diese Urchristen waren es auch, die als Ausdruck ih-
res Strebens nach echter Kommunion den Begriff der unanimitas
prägten.

Schon im 1. Jahrhundert hatten die Apostel auf Wahlen zurückge-
griffen, um die verschiedenen, auch kleineren Gemeindeämter zu be-
setzen. Die Bischofswahl wiederum verbreitet sich mit dem Abtreten
der ersten apostolischen Generationen, deren Einfluss auf die Gläubi-
gen gewissermaßen natürlich und unstrittig war.9 Ihr Prinzip wird
dann formell bestätigt. So verkündet Papst Coelestin I. zu Beginn des
5. Jahrhunderts die Regel: »Niemand darf gegen den Willen des Volkes
zum Bischof bestellt werden.« Sie wird von seinen Nachfolgern immer
wieder bekräftigt. Man sollte aber den Begriff der electio in diesem Zu-
sammenhang nicht falsch verstehen. Es gibt weder Kandidaten noch
Stimmzettel, weder Wahlurnen noch eine Auszählung der Stimmen.
Die Wahl vollzieht sich plebe praesente, im Beisein des Volkes, mit
dessen Zustimmung, in seinem Einvernehmen. Sie ist ein Ritual der
Kommunion, drückt das Vertrauen der Gemeinschaft gegenüber dem-
jenigen aus, der sie führen soll, wird aber nicht durch bestimmte Ver-

7 Vgl. die Dokumentation im Anhang »Le rôle du peuple dans l’Église chré-
tienne d’après la correspondance de S. Cyprien«, in: Jacques, Le Privilège de
liberté.

8 Der erste Nachweis des Ausdrucks populi universi suffragio findet sich mei-
nes Wissens im 3. Jahrhundert in einem Brief von Cyprianus, dem Bischof
von Karthago (zit. in Jacques, Le Privilège de liberté).

9 Vgl. den fundierten Artikel »Élection des évêques« im Dictionnaire de théo-
logie catholique, Bd. IV.
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fahren geregelt. Die uns zugänglichen Berichte über derartige Wahlen
betonen vor allem den in der Gruppe herrschenden Geist und ma-
chen deutlich, dass die Gemeinde zur Bestätigung der Wahl oder des
Vorschlags eines engeren Kreises von Geistlichen zusammenkommt,
der vorher Gelegenheit hatte, »das Terrain zu sondieren«. Die Ver-
sammlung äußert sich per Akklamation, zum Beispiel mit den Worten
Fiat, fiat, dignum et justum est. Es soll vor allem das in der Gemeinde
herrschende völlige Einvernehmen zum Ausdruck gebracht werden.
Die Möglichkeit, nein zu sagen oder sich zu enthalten, kennt man
nicht.

Diese totalisierende Auffassung des politischen Körpers findet sich
noch im Italien des frühen 12. Jahrhunderts, als die Vorformen der
Stadtrepubliken entstehen. Die aus den freien Männern bestehende
Volksversammlung, die das natürliche Leitungsorgan dieser neuen
Einheiten bildet, lässt sich nicht als eine Wählerschaft im heutigen
Sinne begreifen. Das Gemeinwohl definiert sich nicht durch ein Zu-
sammentreffen von Standpunkten, es ist als ein moralisch-sozialer Tat-
bestand unmittelbar geboten. Zudem wird der Willensausdruck des
Gemeinwesens durch die hierarchisch-korporative Organisation der
Berufe und Stadtviertel geprägt. Der moderne Begriff der Abstim-
mung hat in diesem Rahmen immer noch keinen Sinn. Natürlicher
Ausdruck des Volksempfindens bleibt nach wie vor die Akklamation.
So spricht man bis ins 13. und 14. Jahrhundert von der laudatio oder
collaudatio, setzt also die Gemeinschaftsäußerung mit einer Ehrenbe-
zeugung gleich.10 In den meisten Gemeindeordnungen werden die
Verfahren der Beratschlagung und Entscheidungsfindung bezeichnen-
derweise nicht erwähnt, wenn von der Zustimmung des Volkes die
Rede ist. Auch ist der Begriff der Wahl noch nicht mit dem der Ab-
stimmung, der methodischen Erfassung der einzelnen Stimmabgaben
verbunden. Man spricht allenfalls von einer electio ad vistam oder ad
vocem.11 Als technisches Verfahren kommen die ersten Abstimmun-
gen nur in kleineren Führungsgruppen zur Anwendung, wenn zum
Beispiel ein Gemeinderat zu keiner spontanen Entscheidung gelangt.
Die Stimmen zu zählen, ist in diesem Fall nicht Ausdruck einer sozia-

10 Vgl. Celli, Pour l’histoire des origines du pouvoir populaire.
11 Vgl. Ruffini, »I sistemi di deliberazione colletiva nel medioevo italiano«.

Zum französischen Fall vgl. den Überblick von Rigaudière, »Voter dans les
villes«.
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len Spaltung, sondern Mittel zur Überwindung einer Unsicherheit.
Der Gedanke, diese Abstimmungstechnik auf die Wahl von Personen
zu übertragen, ist diesen alten Kommunen fremd. In vielen Fällen
greift man deshalb auf das Los zurück, damit die Wahl der Stadtväter
keine Rivalitäten entfacht. Der Losentscheid entsprach damit einer
nach wie vor ganzheitlichen Sicht, er war ein Substitut für Einstim-
migkeit. Auch hier versuchte man nicht etwa, eine Gleichheit der In-
dividuen zum Ausdruck zu bringen. Es ging nur darum, die Zwie-
tracht zu bannen.

In all diesen Welten hat der Begriff der Einstimmigkeit keine arith-
metische Bedeutung. Er bezeichnet kein zählbares Resultat, sondern
bezieht sich vor allem auf eine gesellschaftliche Qualität. Die Einstim-
migkeit verweist auf den Zustand einer Gemeinschaft, charakterisiert
ihre Beschaffenheit, ihre Beständigkeit. Diese Dimension umfasste
das, was man den impliziten Horizont der frühen Auffassungen von
Partizipation des Volkes am Ausdruck des Gemeinschaftslebens nen-
nen könnte. Am Leben des Gemeinwesens teilzuhaben, sollte ur-
sprünglich nie heißen, Partei zu ergreifen, seine Meinung zu äußern,
sich für eine bestimmte Gruppe oder Sippe zu entscheiden. Das staats-
bürgerliche Ideal der Einbeziehung und Partizipation hat sich anfangs
gerade gegen eine solche Sicht bekundet, die wir heute als pluralisti-
schen Individualismus bezeichnen würden.

Die zwiespältige Erfindung der Mehrheit

Der Mehrheitsbegriff hatte in einer Kultur der Einstimmigkeit, die
über kein Verfahren zur Messung der Zustimmung verfügt, überhaupt
keinen Sinn. Eine solche Welt war nie mit einer arithmetischen Auftei-
lung der Meinungen konfrontiert. Das Problem stellte sich zuerst im
Rahmen kleinerer Gruppen, vor allem in religiösen Gemeinschaften,
Gruppen also, die sich durch Homogenität und eine überschaubare
Größe auszeichnen.12 Ein Klosterkonvent ist etwas ganz anderes als
eine auf dem Friedhof oder Kirchplatz versammelte Menge. In einer
klar begrenzten Gruppe hat jeder seinen Platz, es kann eine organi-
sierte Debatte geben, und die genauen Regeln für eine Entscheidung

12 Vgl. die Artikel von Moulin, »Les origines religieuses«, und ders., »Sanior
et maior pars«; ebenso Gaudemet, Les Élections dans l’Église.
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oder Wahl können gut vermittelt werden. In den Klöstern wurde das
Wahlprinzip schon früh eingeführt, zum Beweis der in den Ordens-
gemeinschaften geforderten Brüderlichkeit und Gleichheit. In einer
geschlossenen Gruppe machen sich aber auch starke, durch das All-
tagsleben genährte Affekte bemerkbar. Ein Abt ist kein entfernter
Vorgesetzter, sein Temperament wirkt auf jeden persönlich. Zwangs-
läufig können bei solchen Wahlen abweichende oder schlicht unwil-
lige Stimmen lautwerden. Das Entstehen von Minderheiten, waren sie
auch noch so informell, wurde daher in den Klosterversammlungen
von Anfang an registriert. Wie ging man mit ihnen um? Es ist interes-
sant, sich dies kurz zu vergegenwärtigen.

In einer ersten Phase wird die mögliche Spaltung der Auffassungen
und Urteile als etwas Vorübergehendes begriffen, als Ausdruck einer
momentanen Stimmung. Der unmittelbare Mangel an Übereinstim-
mung wird rasch dadurch korrigiert, dass die Minderheit sich der
Mehrheitsmeinung anschließt. So können die Wahlprotokolle unbe-
irrt festhalten, dass in Bezug auf den Gewählten allgemeines Einver-
nehmen besteht. Bald führten die Streitfragen aber auch dazu, dass
sich die Minderheit festigte und zu einer relativ kohärenten Kraft
wurde, wenn nicht sogar zu einer »Partei«. Die Kirche hat dieses glei-
chermaßen philosophische wie praktische Problem anfangs dadurch
zu umschiffen versucht, dass sie die Wähler nach Quantität und Qua-
lität unterschied. Da in manchen Fällen keine arithmetische Einstim-
migkeit feststellbar war, prägte man den Begriff der sanior pars, der
die Gruppe der Vernünftigeren bezeichnete, um die Bedingungen der
einheitlichen Gemeinschaftsäußerung auf einer flexibleren Basis zu
reformulieren. Die Begriffe von sanior pars und major pars sollten
sich zeitweilig ergänzen und decken.13 Dieser Versuch, das Gesetz der
Zahl mit anderen Elementen auszutarieren, war aber schnell zum
Scheitern verurteilt, weil sich diesbezüglich kein einfaches Kriterium
durchsetzen konnte. Um dem unablässigen Streit um die Bestimmung
der sanior pars ein Ende zu machen, erkannte die Kirche schließlich
die praktische Gültigkeit des einfachen Mehrheitsprinzips an. Im
Jahre 1221 fand es Eingang in die dominikanische Ordensregel. Kar-
täuser und Benediktiner übernahmen es aus ähnlichen Gründen,
während die egalitäreren Gemeinschaften, wie etwa die Franziskaner,

13 Nach einer Formulierung des III. Laterankonzils von 1179.
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die darin die logische Konsequenz ihres radikalen Gleichheitsprin-
zips sahen, dem Mehrheitsprinzip auch aus Gründen der Lehre zu-
neigten.

Eine ähnliche Entwicklung erlebten die Verfahren der Papstwahl.14

Die Einstimmigkeit der Wahl durch das Heilige Kollegium hatte sich
von Anfang an als eine theologische Selbstverständlichkeit dargestellt:
Das Oberhaupt der Kirche sollte ihre Einheit widerspiegeln. Aber so
einfach lagen die Dinge nicht. Viele Konflikte hatten sich als unlösbar
erwiesen, und in manchen Fällen hatten die Differenzen zum Schisma
geführt. Bis 1122 hatten an der Spitze der katholischen Kirche 159
Päpste amtiert. Im selben Zeitraum wurden aber auch von dissidenten
Gruppen 31 »Gegenpäpste« anerkannt. Das Problem hatte sich mit
der Zeit noch verschärft. Von Mitte des 9. bis Mitte des 10. Jahrhun-
derts wurden von 26 gewählten Päpsten zwölf ihres Amtes enthoben,
fünf wurden ins Exil gejagt und fünf ermordet! Wurden bis Anfang
des 12. Jahrhunderts alle Päpste formell einstimmig gewählt, so ge-
schah dies um den Preis der unterschwelligen Entwicklung innerer
Kämpfe und sich vermehrender Schismen, weil der Minderheit keine
andere Handlungsmöglichkeit blieb. Als Reaktion auf diese Spaltung
beschloss das III. Laterankonzil im Jahre 1179, dass für die Papstwahl
eine qualifizierte Zweidrittelmehrheit genügt. Die vormals erbitter-
ten Differenzen wurden dadurch entschärft, während das wenig spä-
ter eingeführte Konklave, das die Wählenden in Klausur schickte, die
Annahme von Kompromissen erleichterte.15

Auch hier hatte die Einführung des Mehrheitsprinzips rein prag-
matische Bedeutung. Es entsprach keineswegs der pluralistischen Auf-
fassung einer natürlichen Meinungsvielfalt, die aus religiöser Sicht
undenkbar blieb. Immer noch galten Intrigen und Streitigkeiten als die
einzigen wirklichen Ursachen für Uneinigkeit. Philosophisch blieb
Einstimmigkeit das regulative Organisationsprinzip christlicher Ge-
meinschaften. Entgegen einer verbreiteten Vorstellung stellten diese
Techniken und Praktiken kein Versuchslabor demokratischer Ent-

14 Vgl. Colomer/McLean, »Electing Popes«; siehe auch den Artikel
»Élection des papes« im zitierten Dictionnaire de théologie catholique.

15 Bezüglich der Bischofswahl lässt sich feststellen, dass die vielen Spaltungen
das Papsttum dazu veranlassten, dieses Prinzip gegen Ende des Mittelalters
abzuschaffen. Zur Geschichte des französischen Falls vgl. Julerot, »Y a ung
grant desordre«.


